
Allgemeine Reisebedingungen 
Die nachstehenden Reisebedingungen 
werden Bestandteil des zwischen Fotogra-
fie Tobias Hauser und dem Kunden abge-
schlossenen Pauschalreisevertrages im 
Sinne des § 651a BGB und ergänzen 
insoweit die gesetzlichen Bestimmungen. 
1. Abschluss eines Reisevertrages 
Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem 
Reiseveranstalter, nachfolgend Fotografie 
Tobias Hauser genannt, den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. Die 
Anmeldung kann schriftlich, mündlich, 
fernmündlich oder auf elektronischen Weg 
(E-Mail) vorgenommen werden, nachdem 
der Kunde von Fotografie Tobias Hauser 
im Sinne des Art. 250 §§ 1-3 EGBGB 
ordnungsgemäß informiert wurde. Die 
Anmeldung erfolgt durch den Anmelder 
auch für alle in der Anmeldung mit aufge-
führten Teilnehmer, für deren Vertragsver-
pflichtungen der Anmelder wie für seine 
eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er 
eine entsprechende gesonderte Verpflich-
tung durch ausdrückliche und gesonderte 
Erklärung übernommen hat. Der Vertrag 
kommt mit der Annahme durch Fotografie 
Tobias Hauser zustande. Die Annahme 
bedarf keiner bestimmten Form. Die An-
nahme des Kunden erfolgt durch aus-
drückliche Erklärung, Anzahlung oder voll-
ständige Zahlung gegenüber Fotografie 
Tobias Hauser. 
2. Bezahlung 
Mit Vertragsabschluss wird eine Anzahlung 
in Höhe von 20 % des Reisepreises fällig. 
Die Restzahlung ist 4 Wochen vor Reise-
beginn zahlungsfällig, sofern die Reise 
nicht mehr aus den in Nummer 9.2 ge-
nannten Gründen abgesagt werden kann. 
Kommt der Kunde mit der Zahlung des 
Reisepreises teilweise oder vollständig in 
Verzug, ist Fotografie Tobias Hauser nach 
Mahnung und Fristsetzung berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und Schadens-
ersatz entsprechend Ziffer 6.3, bzw. 6.6 zu 
verlangen. 
3. Leistungen 
Welche Leistungen vertraglich vereinbart 
sind, ergibt sich aus den Leistungsbe-
schreibungen im Prospekt und auf der 
Internet-Seite, bzw. in der Reisebestä-
tigung und den gemäß Art. 250 § 3 EG-
BGB gemachten Angaben. Abweichende 
Leistungen z.B. aus anderen Prospekten 
der Leistungsträger, sowie Sonderwün-
sche, die den Umfang der vorgesehenen 
Leistungen verändern, sind nur verbindlich, 
wenn sie von Fotografie Tobias Hauser 
ausdrücklich auf der Reisebestätigung 
bestätigt werden. Leistungen, die als 
Fremdleistungen direkt vom Kunden bei 
Drittunternehmen gebucht werden, gehö-
ren nicht zum Leistungsumfang von Foto-
grafie Tobias Hauser (z.B. Flug, Sportver-
anstaltungen, Ausflüge, Rundfahrten etc.).  
 
4. Leistungsänderungen 
4.1 Fotografie Tobias Hauser behält sich 
ausdrücklich vor, vor Vertragsabschluss 
berechtigte Leistungs- und Preisänderun-
gen zu erklären. Eine vorvertragliche 
Preisanpassung kann insbesondere aus 
den folgenden Gründen notwendig werden: 
aufgrund einer Erhöhung der Beförde-
rungskosten, der Abgabe für bestimmte 
Leistungen, wie Hafen- und Flughafenge-
bühren, oder eine Änderung der für die 
betreffenden Reise geltenden Wechselkur-
se nach Veröffentlichung des Prospekts.  
4.2 Änderungen oder Abweichungen 
einzelner Reiseleistungen von dem verein-
barten Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden und 
die von Fotografie Tobias Hauser nicht 
wider Treu und Glauben herbeigeführt 

wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen 
oder Abweichungen nicht erheblich sind und den 
Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beein-
trächtigen.  
4.3 Fotografie Tobias Hauser verpflichtet sich, den 
Kunden über Leistungsänderungen und/oder -
abweichungen unverzüglich gem. § 651f IIBGB zu 
informieren. Im Falle einer nachträglichen erheb-
lichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist 
der Kunde berechtigt vom Reisevertrag zurückzutre-
ten oder die Teilnahme an einer gleichwertigen Reise 
zu verlangen, wenn Fotografie Tobias Hauser eine 
solche Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot 
anbieten kann. Gegebenenfalls wird dem Kunden 
eine kostenlose Umbuchung angeboten.  
4.4 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit 
Mängeln behaftet sind.  
5. Preisänderungen 
5.1 Fotografie Tobias Hauser bleibt vorbehalten, den 
im Reisevertrag vereinbarten Reisepreis bei einer 
Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben 
für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flugha-
fengebühren, oder einer Veränderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach 
Maßgabe der folgenden Regelungen zu ändern, 
sofern die zur Veränderung führenden Umstände bei 
Vertragsabschluss weder eingetreten noch für Foto-
grafie Tobias Hauser vorhersehbar waren: Erhöhen 
sich die bei Abschluss des Vertrages bestehenden 
Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkos-
ten, so kann Fotografie Tobias Hauser  
 
5.2 Werden die bei Abschluss des Reisevertrages 
bestehenden Abgaben wie Hafen- oder Flughafen-
gebühren gegenüber Fotografie Tobias Hauser 
erhöht, kann der Reisepreis um den entsprechenden, 
anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.  
5.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Ab-
schluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in 
dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise 
dadurch für Fotografie Tobias Hauser verteuert hat.  
5.4 Im Falle einer nachträglichen Änderung des Rei-
sepreises hat Fotografie Tobias Hauser den Reisen-
den unverzüglich, spätestens jedoch 4 Wochen vor 
Reiseantritt, davon in Kenntnis zu setzen. Preis-
erhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zuläs-
sig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 8 v. H. ist der 
Kunde berechtigt vom Reisevertrag zurückzutreten 
oder die Teilnahme an einer gleichwertigen Reise zu 
verlangen, wenn Fotografie Tobias Hauser eine 
solche Reise ohne Mehrpreis aus seinem Angebot 
anbieten kann. Der Reisende hat diese Rechte 
unverzüglich nach der Erklärung der Änderung des 
Reisepreises durch Fotografie Tobias Hauser bei die-
sem geltend zu machen. Diesbezüglich wird Schrift-
form empfohlen.  
 
6. Rücktritt durch den Kunden 
6.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von 
der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber  
Fotografie Tobias Hauser zu erklären. Der Rücktritt 
ist grundsätzlich formlos möglich. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.  
6.2 Bei einem Rücktritt des Kunden vor Antritt der 
Reise steht Fotografie Tobias Hauser anstelle des 
Reisepreises eine Rücktrittsentschädigung zu, sofern 
er den Rücktritt nicht zu vertreten hat und/oder keine 
unvermeidbaren, außergewöhnlichen Umstände im 
Sinne des § 651 III BGB vorliegen.  
6.3 Im Falle eines Rücktritts durch den Kunden wer-
den 
bis 180. Tag vor Reiseantritt 30 % des Gesamtprei-
ses 
bis 150 Tag vor Reiseantritt 40 % des Gesamtprei-
ses 
bis 120. Tag vor Reiseantritt 60 % des Gesamtprei-
ses 
bis 90 Tag vor Reiseantritt 80 % des Gesamtpreises 
ab dem 6. Tag vor Reiseantritt oder bei Nichtantritt 
der Reise 90 % des Gesamtpreises als Ersatzan-
spruch gefordert.  
6.4 Zusätzlich kann der Preis vermittelter Leistungen 
(z.B. Versicherungen, Visa) in voller Höhe anfallen.  
6.5 Fotografie Tobias Hauser kann anstelle der unter 
Ziffer 6.3 genannten Pauschalen einen konkret 

berechneten Entschädigungsanspruch als Ersatz für 
die getroffenen Reisevorkehrungen und für seine 
Aufwendungen geltend machen. Maßgeblich für die 
Berechnung des Ersatzes ist der Reisepreis unter 
Abzug der ersparten Aufwendungen und etwaigen 
anderweitigen Verwendungen der Reiseleistungen. 
In diesem Fall wird Fotografie Tobias Hauser die 
konkrete Entschädigung berechnen und begründen.  
6.6 Das Recht des Kunden auf Vertragsübertragung 
nach § 651e BGB bleibt von den vorstehenden Be-
stimmungen unberührt. 
7. Umbuchungen 
7.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsab-
schluss auf Änderungen hinsichtlich des Reiseter-
mins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, 
der Unterkunft, der Beförderungsart oder der Flugge-
sellschaft besteht nicht, sondern der Reiseveranstal-
ter seine vorvertraglichen Informationspflichten gem. 
Art. 250 §§ 1-3 EGBGB erfüllt hat. Sollen auf 
Wunsch des Kunden nach Vertragsabschluss und 
bis 31 Tage vor Reiseantritt Änderungen hinsichtlich 
des Reisetermins, des Ortes des Reiseantritts, der 
Unterkunft, der Beförderungsart oder der Fluggesell-
schaft vorgenommen werden, wird Fotografie Tobias 
Hauser dem Kunden die tatsächlich anfallenden 
Kosten pro Person berechnen. Zusätzlich gilt ein 
Bearbeitungsentgeld von 30,00 EUR als vereinbart.   
7.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die ab dem 
28. Tag vor Reiseantritt erfolgen, können, sofern ihre 
Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rück-
tritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 6 zu den dort 
genannten Bedingungen und gleichzeitiger Neuan-
meldung durchgeführt werden. Dieses gilt nicht bei 
Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten 
verursachen. 7.3 Umbuchungswünsche hinsichtlich 
des Reiseziels sind grundsätzlich nur durch den 
Rücktritt vom Reisvertrag (Storno) zu den in Ziffer 
6.3 bzw. 6.6 genannten Bedingungen und nachfol-
gendem Neuabschluss möglich.  
8. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infol-
ge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen Gründen, 
die Fotografie Tobias Hauser nicht zu vertreten hat, 
nicht in Anspruch, so wird sich Fotografie Tobias 
Hauser bei den Leistungsträgern um Erstattung der 
ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflich-
tung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche 
Leistungen handelt oder wenn eine Erstattung nicht 
möglich gemacht werden kann oder wenn eine Er-
stattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen.  
9. Rücktritt und Kündigung durch Fotografie 
Tobias Hauser 
Fotografie Tobias Hauser kann in folgenden Fällen 
vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten 
oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündi-
gen: 
 
9.1 Ohne Einhaltung einer Frist 
Wenn der Reisende die Durchführung der Reise 
ungeachtet einer Abmahnung nachhaltig stört oder 
wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerecht-
fertigt ist. Kündigt Fotografie Tobias Hauser deshalb 
den Vertrag, so behält Fotografie Tobias Hauser den 
Anspruch auf den Reisepreis, Fotografie Tobias 
Hauser muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die aus einer anderweitigen Verwendung der 
nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt 
werden. 
9.2 Bis 4 Wochen vor Reiseantritt 
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder 
behördlich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn 
in der Reiseausschreibung für die entsprechende 
Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen 
wird und auf die Frist, binnen derer der Rücktritt von 
Fotografie Tobias Hauser möglich ist, hingewiesen 
wurde. In jedem Fall ist Fotografie Tobias Hauser 
verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt 
der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der 
Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die 
Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Bereits 
geleistete Zahlungen auf den Reisepreis erhält der 
Kunde zurück. 
 



10. Haftung von Fotografie Tobias Hauser 
10.1 Fotografie Tobias Hauser haftet im 
Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentli-
chen Kaufmanns für: 
(1) Die gewissenhafte Reisevorbereitung 
(2) die sorgfältige Auswahl und Überwa-
chung der Leistungsträger 
(3) die ordnungsgemäße Erbringung der 
bestätigten Reiseleistungen auf der Grund-
lage des jeweiligen Angebotes. 
10.2 Fotografie Tobias Hauser haftet nicht 
für Leistungsstörungen im Zusammenhang 
mit Leistungen, die nicht Bestandteil des 
Reisevertrages sind und die der Reisende 
ohne Vermittlung von Fotografie Tobias 
Hauser direkt gebucht und in Anspruch ge-
nommen hat (z.B. Veranstaltungen, Aus-
flüge etc.)  
10.3 Die vertragliche Haftung von Fotogra-
fie Tobias Hauser ist bei anderen als 
Körperschäden auf den dreifachen Reise-
preis beschränkt, soweit ein Schaden des 
Kunden weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig herbeigeführt wird oder soweit 
Fotografie Tobias Hauser für einen dem 
Kunden entstehenden Schaden allein 
wegen einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung eines gesetz-
lichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
(beispielsweise Leistungsträger) verant-
wortlich ist. Möglicherweise darüberhin-
ausgehende Ansprüche aufgrund interna-
tionaler Abkommen bleiben von der Be-
schränkung unberührt.  
10.4 Gelten für eine von einem Leistungs-
träger zu erbringende Reiseleistung inter-
nationale Übereinkommen oder auf sol-
chen beruhende gesetzliche Vorschriften, 
nach denen ein Anspruch auf Schadenser-
satz nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen oder Beschränkungen entsteht oder 
geltend gemacht werden kann oder unter 
bestimmten Voraussetzungen ausge-
schlossen ist, so kann sich Fotografie 
Tobias Hauser hierauf berufen. 
11. Versicherungen  
Sofern nicht anders erwähnt, sind im 
Reisepreis keine Versicherungen einge-
schlossen. Der Reiseveranstalter empfiehlt 
dem Kunden ausdrücklich den Abschluss 
folgender Versicherungen:  
- Reiserücktrittkostenversicherung,  
- Reisegepäckversicherung,  
- Reiseabbruchversicherung,  
- Reiseunfallversicherung,  
- Reisekrankenversicherung  
 
 
12. Obliegenheiten des Kunden 
 
12.1 Werden Reiseleistungen nicht ver-
tragsgemäß erbracht, kann der Kunde 
Abhilfe verlangen. Der Kunde ist verpflich-
tet, Fotografie Tobias Hauser einen aufge-
tretenen Reisemangel unverzüglich anzu-
zeigen. Die Anzeige hat gegenüber der 
Reiseleitung vor Ort, deren Kontaktdaten 
in den Reiseunterlagen stehen, zu erfolgen.  
 
12.2 Vertragliche Minderungsansprüche (§ 
651m BGB) und Schadensersatzansprü-
che (§ 651n BGB) sind ausgeschlossen, 
sofern der Kunde die Mängelanzeige 
schuldhaft unterlässt. Die örtliche Reiselei-
tung ist beauftragt für Abhilfe zu sorgen, 
sofern dies möglich ist. Sie ist jedoch nicht 
befugt, Ansprüche des Kunden anzuer-
kennen.  
12.3 Will der Kunde den Reisevertrag 
wegen eines Reisemangels der in § 615i 
BGB bezeichneten Art nach § 615l BGB 
oder aus wichtigem, für Fotografie Tobias 
Hauser erkennbaren Grund kündigen, hat 
er Fotografie Tobias Hauser zuvor eine 
angemessene Frist zu setzen. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist 

oder von Fotografie Tobias Hauser verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages 
durch ein besonderes, für Fotografie Tobias Hauser 
erkennbares Interesse des Kunden gerechtfertigt ist.  
12.4 Sofern das Gepäck des Kunden bei Flugreisen 
verloren geht, beschädigt wird oder nicht rechtzeitig 
ankommt, muss der Kunde unverzüglich eine schrift-
liche Schadensanzeige (P.I.R.) vor Ort bei der Flug-
gesellschaft, die die Beförderung durchgeführt hat, 
vornehmen. Die Schadensanzeige ist bei Gepäckver-
lust binnen 7 Tagen, bei Verspätungen innerhalb von 
21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. Flugge-
sellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, 
wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden 
ist. Fotografie Tobias Hauser übernimmt keine Haf-
tung für den Verlust bzw. die Beschädigung von 
Wertgegenständen oder Geld im aufgegebenen 
Gepäck, wenn diese bei der Aufgabe des Gepäck-
stückes auf dem Flugschein nicht ausdrücklich ver-
merkt worden sind. Im Übrigen ist der Verlust, die 
Beschädigung oder die Fehlleitung von Reisegepäck 
Fotografie Tobias Hauser bzw. der Reiseleitung 
unverzüglich anzuzeigen.  
12.5 Ansprüche in Fällen der Nichtbeförderung, An-
nullierungen und Verspätungen aus der EU Verord-
nung Nr. 261/2004 sind ausschließlich an die aus-
führende Fluggesellschaft zu richten.   
13. Pass-, Visa-, Einreise- und Gesundheitsbe-
stimmungen  
13.1 Fotografie Tobias Hauser informiert den Kunden 
über die Pass- und Visaerfordernisse, sowie über 
gesundheitspolizeiliche Formalitäten, die für die 
Reise und den Aufenthalt erforderlich sind und die 
ungefähre Dauer, die für eine Beschaffung etwaiger 
Dokumente erforderlich ist. Der Kunde ist jedoch für 
die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise 
wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle 
Nachteile, die aus der Nichtbefolgung dieser Vor-
schriften erwachsen, gehen zu Lasten des Kunden, 
ausgenommen, wenn sie durch eine Falsch- oder 
Nichtinformation durch Fotografie Tobias Hauser 
bedingt sind.  
13.2 Sollten Einreisevorschriften einzelner Länder 
vom Kunden nicht eingehalten werden, so dass der 
Kunde deshalb an der Reise verhindert ist, kann 
Fotografie Tobias Hauser den Kunden mit den ent-
sprechenden Rücktrittsgebühren belasten.  
13.3 Fotografie Tobias Hauser haftet nicht für die 
rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger 
Visa, Reisegenehmigungen und/oder sonstiger 
Dokumente durch die jeweilige diplomatische Vertre-
tung. 
 
14. Zollbestimmungen 
Der Kunde ist verpflichtet, sowohl die Zollbestimmun-
gen des bereisten Landes als auch die des Heimat-
landes zu beachten. Der Kunde ist verpflichtet, sich 
selbst über die geltenden Vorschriften zu informieren.  
15. Rechtswahl 
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden 
und Fotografie Tobias Hauser findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das 
gesamte Rechtsverhältnis. Soweit bei Klagen des 
Kunden gegen Fotografie Tobias Hauser im Ausland 
für die Haftung des Reiseveranstalters dem Grunde 
nach nicht deutsches Recht angewendet wird, findet 
bezüglich der Rechtsfolgen, insbesondere hinsicht-
lich Art, Umfang und Höhe von Ansprüchen des 
Kunden ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 
16. Gerichtsstand 
16.1 Der Kunde kann Fotografie Tobias Hauser nur 
am Sitz des Unternehmens verklagen.  
16.2 Für Klagen von Fotografie Tobias Hauser ge-
gen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maß-
gebend. Für Klagen gegen Kunden bzw. Vertrags-
partner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder 
Personen sind, die ihren Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Ge-
richtsstand der Sitz von Fotografie Tobias Hauser 
vereinbart.  
16.3 Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht,  
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht ab-
dingbaren Bestimmungen internationaler Abkommen, 

die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und 
Fotografie Tobias Hauser anzuwenden sind, etwas 
anderes zugunsten des Kunden ergibt oder  
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwend-
bare, nicht abdingbare Bestimmungen im Mitglied-
staat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kun-
den günstiger sind als die genannten Bestimmungen 
oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.  
17. Hinweis für Verbraucher 
Die Europäische Kommission stellt unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/  eine Plattform 
zur alternativen Beilegung verbraucherrechtlicher 
Streitigkeiten bereit. Fotografie Tobias Hauser ist 
nicht bereit und verpflichtet, an Streitbeilegungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im 
Sinne des Gesetzes über Verbrau-
cherschreitbeilegung teilzunehmen. 
18. Allgemeine Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit der einzelnen Bestimmungen des 
Reisevertrages und dieser Bedingungen hat nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages und 
dieser Bedingungen zur Folge.  
19. Reiseveranstalter 
 
 
 

Fotografie Tobias Hauser 
Goethestr. 37 
79100 Freiburg 
Mail: info@tobias-hauser.de 
Mobile: 00491792170211 
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